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REPUBLIK ÖSTERREICH 
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BUNDESMINIS-fERiUM FÜR 
LAN 0- UND FORSTWIRTSCHAFT 
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Herrn 

Präsidenten des NationaZrates 
Anton Ben y a 

ParZament 
1010 "1 i e n 

_I 

-1631 lAB 

1978 -04·' 0 3 
zu164S/J 

Gegenstand: Schriftliche parlamentarische Anfrage 
der Abgeordneten Dipl.Ing. RiegZer und 
Genossen (~VP), Nr. 1645 vom 3. Februar 1978, 
betreffend Milchmar~~~eform .. 

Die schriftZiche par tamen tar'isclze _4nfragedel' Abgeordneten 

zum Nationalrat Dipl.Ing. RiegZer und Genossen (~VP), 

Nr. 1645/J, betreffend MiZchmarktreform" beehre ich mioh 

wie foZgt zu beantworten: 

. Zu 1.: 

Die E1;nkommensneutralität bei der Absatzfinanzierung durch 

ein'Abgabengesetz ergibt sich aus der GegenUbersteZlung der 

Produzentenerlöse für die Gesamtfreimenge zuzüglich der 

Einnahmen aus dem Verkauf der "UbermiZoh" einerseits und 

andererseits der ProduzentenerZöse nach dem derzeit geltenden 

Syste~, bei dem auf die gesamte AbZieferungsmenge ein 

Krisengroschen eingehoben wird. Hiebei stelZe ich d~n Krisen

groschen -in de.Y' del?Zeit Je Ztenden Höhe ,in Rechnung und sehe 

diese 'Vorgangsweise daY.'1:n gerechtfertigt, daß d1:e Prognose 

des Agra~wirtsdhaftZiohen Institutes mit einer Steigerung 

der Anlieferung rechnet. 

Auoh solZte berUcksichtigt werden, daß einer aZlflilZigen 

Verringerung der Wertsch8pfung aus der Milahproduktion 

jedenfalls eine h8here Wertsohöpfung aus der Fleischproduktion 

(z.B.XaZbermast, Einstellerproduktion) gegenübersteht. 
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Zur Behebung von Hartef~Zlen~ die sich aus der vorge-

8chlagenen Absatzfinanzierung ergeben kBnnten~ sind 

Sonderregelungen vorgesehen. 

Zu 2.: 

Der durchschnittliche Fettgehalt der angelieferten Milch 

betragt rund 3~9 %. Unter Zugrundelegung dieses Fett

gehaltes ergibt sich derzeit fUr 1 kg Milch I. QuaZitat 

ein Auszahlungapreis von S 3~30. Durch den Wegfall des 

derzeit eingehobenen Krisengroschens erhBht sich der 

AuszahLungspreis auf S 3~?O. 

Zu 3.: 

Die g-;Z:rJhpreisst-:.ltzung ist systemkonform nur für die 

Gesamtfreimenge vorgesehen. 

Zu 4.: 

Die anfallenden Verwertungskosten fUr Inlandsaktionen 

und Exporte v)erden aus den Eingängen gemäl3 § 9 Markt

ordnungsgesetz und aus anderen Bundesmitteln getragen. 

\ 
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Der 1~7l'Iat7eSli"linia~er 
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